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Muss man tun, was Demenzkranke wünschen?
Eine Ethik-Veranstaltung mit Pflegenden und Angehörigen im Krankenheim Sonnweid in Wetzikon

Im Umgang mit Demenzkranken
stellt sich die Frage nach der
Urteilsfähigkeit der Patienten.
Wie weit sollen ihre Wünsche
beachtet werden? Im Wetziker
Krankenheim Sonnweid sind
Praxisbeispiele diskutiert worden.

Dorothee Vögeli

Bei fortschreitender Demenz können
Betroffene alltägliche Kausalitäten
schlecht einordnen: Bevor ein Demenz-
kranker eine Türschwelle als Hindernis
identifiziert hat, ist er bereits darüber
gestolpert. Weil er Schnee nicht mit
Kälte und Herdplatten nicht mit Hitze
in Zusammenhang bringt, könnte er
Schaden nehmen – sofern ihn das mit
der Krankheit vertraute Umfeld nicht
vor Gefährdungen schützt. So hindern
etwa die verschlossenen Ausgänge von
Heimen für Demenzkranke die Patien-
ten daran, ihr Bedürfnis nach einem
Spaziergang auf einer stark befahrenen
Durchgangsstrasse auszuleben.

Verweigerung oder Verzicht?
Für den Ethiker Klaus Peter Rippe sind
solche Einschränkungen der Hand-
lungsfreiheit von verwirrten Menschen
nicht nur legitim – sie sind vor allem
auch Ausdruck der Verantwortung, die
Pflegende stellvertretend für ihre Pa-
tienten zu übernehmen haben. Al-
lerdings sollten einschränkende Mass-
nahmen stets situativ abgewogen wer-
den, wie Rippe an einer Veranstaltung
zum Thema «Urteilsfähigkeit bei De-
menz» im neuen Erweiterungsbau der
Sonnweid in Wetzikon festhält. Das
Heim ist auf die Betreuung von De-
menzkranken spezialisiert. Gekommen
sind Fachleute und Angehörige, denen
Rippe den Begriff der Selbstbestim-
mung näherbringt.

Ausgangspunkt ist ein Beispiel aus
der Praxis. Isabell Zingg, eine Pflegerin
der Sonnweid, schildert den Fall einer
75-Jährigen, die neu auf die Station ge-
kommen war. Die Patientin konnte sich
recht gut ausdrücken, war aber unzu-
frieden, was sie mit lautem Rufen kund-
tat. Oft klagte sie über Beschwerden
wie Schwindel und Kopfweh. «Ich
möchte sterben, lasst mich in Ruhe»,
sagte sie und «verweigerte» das Essen,
wie die Pflegerin den Zuhörenden rap-
portiert. Auf Nachfrage aus dem Publi-
kum erweist sich die «Verweigerung»
als «Verzicht»: Die Frau warf offenbar
das Essen nicht zu Boden, sondern sagte

auch auf mehrfaches Nachfragen bloss,
dass sie nichts essen möchte.

Wunsch und Wille
«Wir können doch nicht einfach eine
Frau verhungern lassen», lautete zu-
nächst die Grundstimmung im Pflege-
team. Erschwert wurde der Entscheid
durch die Unmöglichkeit, mit der Pa-
tientin differenziert über den Tod zu
sprechen. Daher blieb unklar, ob der
Wunsch, nicht essen zu müssen, Aus-
druck eines klaren Sterbewillens war,
zumal sie weiterhin sehr viel trank.
Nach internen Abklärungen zusammen
mit interdisziplinären Diensten und
Ärzten – Angehörige brachten sich
kaum ein – beschloss schliesslich das
Fachpersonal, die Frau gewähren zu las-
sen. Weil sie auch keine Medikamente
mehr zu sich nahm, erhielt sie ein
schmerzlinderndes Pflaster und ver-
starb innert weniger Monate – ohne
Essen, ohne Infusion und aus der Sicht
von aussen auch ohne Qualen.

Das Publikum ist sich weitgehend
einig: Das Vorgehen des Sonnweid-
Teams war richtig. Der Wille und das

Recht auf Selbstbestimmung hatten
Vorrang, wie es ein Teilnehmer formu-
liert. Ethiker Rippe warnt vor begriff-
lichen Unschärfen. Im geschilderten
Fall wurde nicht ein klar reflektierter
Wille, sondern lediglich der Wunsch er-
füllt, ein Angebot nicht annehmen zu
müssen, wie er sagt. Ein Wunsch oder
ein Bedürfnis sei etwas Vorübergehen-
des und nicht notwendig ein reflektier-
tes Wollen. Ob man einer kurzfristigen
Idee oder Anwandlung entsprechen sol-
le, müsse abgewogen werden. Hingegen
habe ein permanenter Wille oder das im
engen Sinn verstandene Selbstbestim-
mungsrecht zwingend Vorrang. Dieses
gehe einher mit Eigenverantwortung
für einen Entscheid oder eine Hand-
lung, welche die Schädigung der eige-
nen Person bewusst einschliesst.

Urteilsfähigkeit relevant
Selbstbestimmung und Wille setzen laut
Rippe Urteilsfähigkeit voraus. Diese
umfasst drei Vermögen: sich zu infor-
mieren, zu verstehen, und zwar auch die
langfristigen Folgen, sowie frei zu urtei-
len. «Ist eine der drei Fähigkeiten nicht

so erfüllt, wie es die Komplexität der
Situation erfordert, hat ein Patient nicht
das Recht auf das letzte Wort», hält der
Ethiker fest. Die Frage taucht auf, ob
ein Demenzkranker über einen Haus-
verkauf mitentscheiden kann. Dies sei
möglich, sofern dem betroffenen Mann
die Urteilsfähigkeit zugesprochen wer-
den könne – was von der individuellen
Situation abhänge. Ein Hausverkauf sei
freilich nicht zwangsläufig so komplex
wie etwa der langfristige Verzicht auf
Nahrung, antwortet Rippe.

Grundsätzlich gilt: Je komplexer eine
Thematik ist, umso umfassender müs-
sen die Bedingungen der Urteilsfähig-
keit erfüllt sein. Wenn Demenzkranke
die langfristigen Folgen einer Handlung
nicht erkennen können, warnt Rippe
davor, ihnen das letzte Wort zu geben.
Fehlen solche langfristigen Folgen, wie
etwa mitunter bei der Sexualität, könn-
ten aber auch «rein in der Gegenwart
lebende» Menschen urteilsfähig sein.
Deshalb plädiert er dafür, sexuelle Be-
ziehungen zwischen Menschen mit De-
menz zu ermöglichen. Allerdings sei
darauf zu achten, dass beide Betroffene
es wünschten.

Tonfiguren von verstorbenen Bewohnern der Sonnweid. Sie prägen den «Raum der Stille» im Erweiterungsbau. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ

Umbruch im Zürcher Heimatschutz
Paul Stopper und einige seiner Getreuen werden mit klarer Mehrheit aus dem Vorstand der kantonalen Sektion abgewählt

Nur drei Vorstandsmitglieder des
Zürcher Heimatschutzes haben
die Zerreissprobe am Samstag
überstanden: Die Generalver-
sammlung wählte acht neue. Die
Abgewählten werten die Nieder-
lage als Putsch.

Andreas Schürer

Eine denkwürdige Veranstaltung
braucht spezielle Massnahmen: Der
Zürcher Heimatschutz hat denn auch
für seine ausserordentliche Generalver-
sammlung vom Samstag in Winterthur
das langjährige Mitglied Hans-Jacob
Heitz als Tagespräsidenten engagiert.
Der umtriebige Männedörfler Anwalt
und Mediator, der sich für die Vereini-
gung Parteifrei.ch im Herbst ins natio-
nale Parlament wählen lassen wollte,
sollte für einen geregelten Ablauf sor-
gen – denn die Ausgangslage war

pikant. Eine Gruppe von Kritikern des
bestehenden Leitungsgremiums wollte
die Wiederwahl des Vorstandsmitglieds
Paul Stopper und einiger seiner Ge-
treuen verhindern (NZZ 20. 1. 12).
Dem Verkehrsplaner aus Uster werfen
seine Gegner vor, er sei ein notorischer
Querulant, der stets den Streit suche
und dadurch eine konstruktive Zusam-
menarbeit im Vorstand des Heimat-
schutzes verunmögliche. Und so kam es
heraus: Die Versammlung ging ohne
grössere Turbulenzen über die Bühne,
Stopper und andere Vorstandsmitglie-
der aus dessen Lager wurden mit klaren
Mehrheiten abgewählt, dafür acht neue
in die Verbandsspitze berufen und der
Präsident Ulrich Ruoff bestätigt.

Die «Winterthurer Liste»
Im Kantonalzürcher Heimatschutz ver-
bleiben aus dem bisherigen Vorstand
neben dem Präsidenten Ruoff die bei-
den Zürcher Markus Fischer und Edu-

ard Guggenheim. Neu gewählt sind
Beat Schwengeler, Präsident der Sek-
tion Winterthur, Thomas Boller (Zü-
rich), Christian Coradi (Zürich), Chris-
toph Dubs (Winterthur), Kurt Kübler
(Winterthur), Thomas Müller (Zürich),
Alexander Proff (Meilen) und Jan Smit
(Bonstetten).

Die Erneuerung gefordert hat am
Samstag die Winterthurer Sektion von
Beat Schwengeler. Sie beantragte, dass
der Vorstand nicht über Einzelwahlen,
sondern über vorgeschlagene Listen zu

ernennen sei. Die Winterthurer Sektion
schlug selber eine laut Schwengeler
kantonsweit breit abgestützte Liste vor
– auf der die Namen von Paul Stopper,
Anton Monn, Jürg Fischlin, Margrith
Gysel und Hans Schäppi fehlten. Drei
andere Vorstandsmitglieder traten von
sich aus nicht mehr an, ein weiteres ist
kürzlich verstorben. Der Antrag der
Winterthurer war auf der ganzen Linie
erfolgreich. Zuerst gab die Generalver-
sammlung mit 98 zu 40 Stimmen der
Listen- gegenüber der Einzelwahl den
Vorzug – womit das Schicksal von Stop-
per und seinem Lager besiegelt war.
Schliesslich setzte sich die «Winterthu-
rer Liste» mit 102 zu 21 Gegenstimmen
klar durch.

Keine Kurskorrektur
Die Drahtzieher der Neuerung um Beat
Schwengeler geben sich zurückhaltend
– man merkt, dass sie kein weiteres Ge-
schirr zerschlagen und endlich Ruhe in

den Zürcher Heimatschutz einkehren
lassen wollen. Allen Aussagen gemein-
sam ist: Mit Stopper sei die Zusam-
menarbeit aus zwischenmenschlichen
Gründen nicht mehr möglich, eine
Kurskorrektur des Zürcher Heimat-
schutzes sei aber nicht zu erwarten,
höchstens eine leichte Öffnung, weil im
neuen Vorstand wieder mehr Architek-
ten seien.

Das abgewählte Zürcher Vorstands-
mitglied Jürg Fischlin verteidigt Stop-
per: «Dass er ein Querulant sei, sagt
eine Minderheit des alten Vorstandes –
die Mehrheit pflegte mit ihm eine ange-
nehme Zusammenarbeit.» Stopper sel-
ber empfindet die Abwahl als «Putsch»:
«Die Vorstandsmitglieder, die bleiben,
waren in der alten Zusammensetzung
die Unterlegenen – jetzt haben sie die
kritischen Stimmen hinausgedrängt.»
Hans-Jacob Heitz habe dieses Vorgehen
unterstützt, kritisiert Stopper, indem er
Votanten aus seiner Gruppierung
harsch abgeklemmt habe.

Blocher soll Job
offeriert haben

Neues vom Datendieb

Christoph Blocher soll dem
Informatiker, der ihm den
Bankauszug Philipp Hildebrands
zugetragen hatte, einen neuen
Job und die Bezahlung allfälliger
Anwaltskosten angeboten haben.

sig. ^ Der Rechtsstreit und die mediale
Auseinandersetzung um die gestohle-
nen Bankunterlagen, die Nationalbank-
chef Philipp Hildebrand zu Fall brach-
ten, ist eine Runde weiter. Wie der
«Sonntags-Blick» schreibt, bot SVP-Na-
tionalrat Christoph Blocher dem Daten-
dieb R. T. am 3. Dezember einen neuen
Job und die Begleichung allfälliger An-
waltskosten an für den Fall, dass dieser
seine Stelle bei der Bank Sarasin verlie-
ren würde. R. T. hatte die Bankdaten zu
diesem Zeitpunkt bereits aus der Bank
entwendet. Er, Blocher und der Anwalt
Hermann Lei wollten an jenem Treffen
das weitere Vorgehen besprechen.

Recherchen der NZZ ergeben, dass
R. T. die nun via Sonntagspresse publik
gewordene Aussage zum Job-Angebot
auch im Rahmen des Strafverfahrens
der Zürcher Staatsanwaltschaft gemacht
hat. Weder Blochers Mediensprecher
noch der Anwalt des immer noch hospi-
talisierten Datendiebs wollten dazu
Stellung nehmen. Bekannt ist, dass der
frühere Schweizer Justizminister keine
Berührungsängste gegenüber Whistle-
blowern hat, die aus moralischem An-
trieb handeln. Margrit Zopfi, die zusam-
men mit einer Kollegin Missstände im
Zürcher Sozialdepartement aufgedeckt
hatte, arbeitet seit 2009 im Sekretariat
von Blochers Firma Robinvest.

Das angebliche Angebot Blochers ist
rechtlich dann problematisch, wenn da-
mit eine Aufforderung oder gar eine
Anstiftung zur Verletzung des Bank-
geheimnisses verbunden war. Der sprin-
gende Punkt ist, ob und unter welchen
Bedingungen R. T. damals bereit war,
Hildebrands Kontoauszug dem Bundes-
rat oder den Medien zuzuleiten. Laut
«Sonntags-Blick» lehnte R. T. das An-
gebot ab, weil er weder Geld noch eine
neue Stelle gewollt habe, sondern Dis-
kretion und eine Aufklärung der Ange-
legenheit durch Blocher.

Der Datendieb beschuldigt Lei, die
in der Anwaltskanzlei hinterlegten
Bankauszüge nach dem Treffen vom
3. Dezember eigenmächtig an Blocher
weitergeleitet zu haben. Der Thurgauer
Anwalt schildert die Geschichte anders.
Aus seiner Sicht war R. T einverstanden
mit dem Vorgehen und geriet ganz am
Schluss in Panik.
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«Die kritischen
Stimmen sind
aus dem Vor-
stand gedrängt
worden.»

Paul Stopper
Verkehrsplaner aus Uster
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